
L:f::1?60 der Beila en zu den steno ra hischen Pro okollen des Nationalrates 
XI. Gesctzgebungsp iode 

715/AeB. 

zu 674jJ 
A n fra g e b e a n t w 0 r tun ß 

des Bundesministers für Unterricht Dr. P i f f I - Per ce v i C 

auf die Anfrage der Abgeordneten 'C z e tt e I und Genossen, 

betreffend den Vollzug des Bundesfillanzgesetzes 1967 unter Bedachtnahme auf 

das 4. Budgetüberschreitungsgesetz 1967. -

-.-.-.-

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 674/J-NR/68, die die 

Abgeordneten Czettel und Genossen am 19. April 1968 an mich richteten, be

ehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) und 2) 

Siehe Beilage, Abschnitt Sachaufwand! 

Die 1%ige Bindung erfolgte bei allen Krediten,'ausgenommen bei den 

finanzgesetzlichen Ansätzen des Personalaufwandes und der Aufwandskredite 

(gesetzliche Verpflichtungen). Außerdem wurden von dieser Bindung im Rahmen 

des Verwaltungsaufwandes-die Kredite der Posten "Reisegebührenund sonstige 

Aufwandsentschädigungen", "Amtserfordernisse-- Entschädigungen an Personen" 

und "Vlerkverträge" sowie im Rahmen der Aufwandskredite die Post "Bildungs

zulagen" ausgenommen. 

Die Jahreskreditbindung im Unterrichtsressort wurde bereits am 1,9. 

Juli 1967 vorgenommen. 

ad3) .. 
Siehe zuliegende Beilage, Spalte 2. 

ad 4) 

Das Bundesministerium für Unterricht hat bei Erstellung der Über

schreitungs- und Bindungsanträge für das 4. Budgetüberschreitungsgesetz 

1967 die im 1. und 3. Budgetüberschreitungsgesetz 1967 und die durch das 

Bundesministerium für Finanzen nach Artikel II und III des Bundesfinanz

gesetzes 1967 genehmigten Jahreskreditüberschreitungen und Bindungen be

rücksichtigt. 

ad 5) 
Die Überschreitungsbeträge, für die die Bestimmungen des Artikels III 

Absatz 5 lit. b bis d des Bundesfinanzgesetzes 1967 angewendet wurden, sind 

alle vor dem Inkrafttreten des 4. Budgetüberschreitungsgesetzes 1967 durch 

das Bundesministerium für Finanzen genehmigt w~rden. 

Die Überschreitung einzelner Personalaufwände fanden innerhalb des 

Gesamtpersonalaufwandes ihre Bedeckung. 
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Beim Sachaufwand wurde die Dedeckung der Überschreitungen innerhalb 

4~r Ausgabenansätze desselben ~aragraphen gefunden (Artlicel.III Absatz 5 

:Li. t! b des Bundesfinanzgesetzes·1967) •.. 

Bei ?iwei finanzgesetzlichen·Ansätzen, und"zwar bei Kapitel 1/12.301" 

<30,000 S) und Kapi,tel 1/12308 (10.000 S) wurde die Überschreitungsgenehmi-

gij~g im Sinne des Art~el~ IIIAbsatz5 lit. d des Bundcafinanzgesetzes 

1967 VQ~~enommen, Di~ Bedeck~ng findet sich bei den Krediten des Bundes

~~p,~&te~iu~ für finanzen und des Bundesministeriums für Land" und Forst

wirtsQhaft t pie Aufgliederung der Übersohrei tungen bzw. Bedeell.::ungsbeträge 

s:ind Cler ~u.lieGenden Beilage, Spalte 3 und 4, zu entnehmen. 

nie Anfragen an den Bundesminister lauteten: 
1) Welohe einzeln anzufühI"cnden Ausgllbcnannätze waren d~ch die RUck

s.tellung eines ei.p.hei tliqhen Hundertsatzes gemiiß Art. 11 Aba. 3 des Bundes
finanzgesetzea 1967 betroffen? 

2) Hit welchem Hundertsat~ und wann sind diese Bindungen vorfügt worden? 
3) Auf welehe verfügbare Höhe verminderten sich sQhin die betroffenen 

Au.sgabena.lu~ät ze? 
4) 1st das Ressort bei der Ermittlung der (dem Bundeaministerium für 

Finanzen bekanntgegebenen und später in die Regierungsvorlage über das 
4~ B,uq,~etüberßqhreitungsgesctz 1967 aufgenommenen) Überschreitungsbeträge 
vo~ d_i- vollen Uöhe- cle~ AUß.~aben.ansätze (unter Berücksichtigung des 1. bis 
3. Buagetübe:rE>chreit~gsgesetzes 1967) oder von ihrer um die Bindungen ver~ 
minderten HÖ.!\e auegeg~nge~? 

5) lU.:ns.ich. tlioh welQ.her zu übe~schrei tenden Ausgabenansätze (wobei der 
Betrl:ig' der tj),)erschreit1,1ng an~ugeben :i,e.t) und hinsichtlic:;h welcher zur Be
deo~ung die~er Über~chreitungen heraI)gezQgenen Ausgabenansätze (wobei der 
z,u~· Bedeclc1.l.n.~ heran~zQgcne Betrag allz,ugeben j.st) sind die Bestimmungen 
deE.? A.rt~ IU: AhG .. 5 li,.t, l?: bis ~ des, Bundesfinanzg:esetzes 1967 

a.) VOr dem Inlcrat'ttreten des 4. Budgetüberachreitungsgesetzes 1967 und 
'b) nach des;sen Inkrattt.reten, 

angewendet worden'? 

eI>ilill der Anf'r~gebeMtwort,UJ!lg be~gelegte umfangreich&, mehrere Doppel
b,ogen ullI,fasacnde Beilage wurde dem Anfragesteller und den puf'amentarischen 
K,lu.bs übermittelt .. ) 

-.- ..... ft-' 
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